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Gezielter Verstoß gegen das Vorsorgeprinzip
Kritische Analyse der geplanten Deregulierung der Neuen Gentechnik auf EU-Ebene

von Christoph Then

Im Juli 2023 legte die EU-Kommission einen Vorschlag für die künftige Regulierung von Pflanzen 
vor, deren Erbgut mit Hilfe der Neuen Gentechnik – z. B. durch die Genschere CRISPR/Cas – verän-
dert wurde. Dabei will sie das bislang geltende Grundprinzip der EU-Gesetzgebung aufgeben, nach 
dem alle Organismen, die aus gentechnischen Verfahren stammen, eine Risikoprüfung durchlaufen 
müssen. Auch eine entsprechende Kennzeichnung ist für diese Pflanzen nicht vorgesehen. Damit 
wird das bisher gültige Vorsorgeprinzip ausgehebelt zugunsten von wirtschaftlichem Nutzen und 
zweifelhaften Versprechungen bezüglich der »Nachhaltigkeit« der neuen Gentechpflanzen. – Der 
vorliegende Beitrag analysiert den Kommissionsvorschlag, weist auf seine regulatorischen Schwä-
chen hin und fordert, das Vorsorgeprinzip zu stärken, statt es weiter zu schwächen, und die Regulie-
rung der Neuen Gentechnik in eine umfassende Technologiefolgenabschätzung einzubetten, deren 
Leitlinien noch zu entwickeln wären.1

Die schwerwiegendste Veränderung bei dem Vor-
schlag der EU-Kommis sion zur Neuregelung des 
Gentechnikrechts 2 betrifft die Einführung einer neuen 
»Kategorie 1«, die den Großteil der Pflanzen aus Neuer 
Gentechnik (NGT) umfassen würde. Für diese wäre 
nur noch eine einfache Registrierung vorgesehen, aber 
keine eingehende Zulassungsprüfung. Die NGT-Pflan-
zen der Kategorie 1 würden konventionell gezüchteten 
Pflanzen rechtlich gleichgestellt, d. h. dereguliert wer-
den, auch wenn sie biologisch unterschiedlich sind.

Willkürliche Kriterien 

In Annex I des neuen Vorschlags werden die Kri-
terien aufgeführt, die eine NGT-Pflanze erfüllen 
muss, um mit einer Pflanze aus der konventionellen 
Zucht gleichgesetzt zu werden (Kategorie 1). Die-
se Kriterien geben vor, dass die Pflanze an bis zu 
20 vorhersagbaren (Ziel-)Regionen im Erbgut ge-
netisch verändert werden darf. Dabei ist die Zahl 20 
aber rein willkürlich gewählt und ohne  irgendeinen 
konkreteren Bezug zum Auftreten von Risiken. 
Es gibt viele Pflanzen aus NGT, wie die »GABA- 
Tomate«3 oder der »Agrosprit-Leindotter«4, deren 
Erbgut an weniger als 20 Stellen (»Genorten«) verän-
dert wurde und in ihren Eigenschaften über das hin-
ausgehen, was mit konventioneller Zucht erreicht wird.

Dieses Kriterium der EU-Kommission ermöglicht 
es also nicht, festzustellen, ob NGT-Pflanzen und ihre 
Eigenschaften denen der konventionellen Züchtung 
gleichgestellt werden können. Es führt vielmehr dazu, 
dass auch Pflanzen, die biologisch signifikant ver-
schieden sind, nicht mehr nach EU-Gentechnikrecht 
reguliert werden sollen.

Diese bis zu 20 Veränderungen werden im Vor-
schlag der EU-Kommission weiter ausgeführt. So 
können an jedem der 20 Zielregionen bis zu 20 Nu-
kleotide (»Gen-Buchstaben«) ausgetauscht oder ein-
gefügt werden. Grundlage für dieses Kriterium ist die 
unbegründete Annahme, dass die Veränderung von 
mehr als 20 Nukleotiden nötig sei, um neue Eigen-
schaften im Erbgut zu verankern. Diese Annahme ist 
nicht haltbar: Wie ebenfalls die Beispiele von GABA-
Tomate und Agrosprit-Leindotter zeigen, können 
auch wesentlich weniger als 20 veränderte Nukleotide 
(pro Genort) ausreichen, um Pflanzen mit Eigenschaf-
ten zu erzielen, die aus konventioneller Zucht nicht zu 
erwarten sind. 

Die möglichen Auswirkungen auf Mensch und 
Umwelt bei NGT-Pflanzen der Kategorie 1 sind kei-
neswegs geringer als bei transgenen Pflanzen, wie das 
Beispiel des Agrosprit-Leindotters zeigt: 5 Bei dieser 
Leindotterpflanze wurden 18 Genorte gleichzeitig ver-
ändert. Dadurch wurde sowohl der Ölgehalt als auch 
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die Zusammensetzung des Öls stärker verändert, als 
dies mit konventioneller Züchtung erreicht werden 
konnte. Das Öl der NGT-Pflanzen soll besonders gut 
zur Gewinnung von Agrosprit geeignet sein. Der ver-
änderte Ölgehalt kann sich jedoch auch auf die Wi-
derstandskraft der Pflanzen gegenüber Umweltstress, 
deren Wechselwirkungen mit Bestäubern und auf die 
Nahrungsnetze rund um den Leindotter auswirken. 
Durch Pollenflug können diese Veranlagungen auch 
in verwandte Arten oder auch Wildpopulationen von 
Leindotter geraten. Darüber hinaus muss untersucht 
werden, ob die Pflanzen, wenn sie versehentlich in 
die Produktion von Lebensmitteln geraten, negative 
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit ha-
ben können. 

Auch andere Kriterien von Annex I sind wissen-
schaftlich äußerst fragwürdig: So können Genverluste 
(Deletionen) und Genabschnitte, deren Bausteine in 
umgekehrter Reihenfolge ins Erbgut eingebaut wer-
den (Inversionen), in unbegrenzter Länge vorliegen, 
ohne dass die Pflanzen einer Risikoprüfung unterzo-
gen werden müssen. Zudem können auch zusätzliche 
Genabschnitte (in unbegrenzter Länge) in das Erbgut 
übertragen werden, wenn diese Genabschnitte im 
»Genpool« einer Art (bzw. verwandter Arten) vor-
kommen. Da hier Gene nicht über die Artgrenzen 
hinweg (Transgene), sondern innerhalb verwandter 
Arten übertragen werden, spricht man von »Cisgene-
se« oder »Cis-Gentechnik«. Schließlich können auch 
alle diese Typen von genetischen Veränderungen in 
den nachfolgenden Generationen beliebig miteinan-
der kombiniert werden. 

Missachtung der biologischen und  
technischen Grundlagen 

Die Kriterien der Kategorie 1 lassen grundlegende 
biologische Erkenntnisse völlig außer Acht: NGT-
Pflanzen unterscheiden sich in ihrem Ergebnis oft 
sehr deutlich von den Pflanzen aus konventioneller 
Zucht. Dabei kommt es nicht so sehr auf die Anzahl 
der genetischen Veränderungen an, sondern vielmehr 
auf die jeweiligen Funktionen der Gene, die von den 
Veränderungen betroffen sind, der daraus resultieren-
den Genkombination (dem Muster der Veränderung) 
sowie deren Kontext im Genom. Viele Gene erfüllen 
mehrere Aufgaben; wird ein Gen ausgeschaltet, sind 
oft unterschiedliche Funktionen betroffen. 

Treten z. B. Deletionen (oder Inversionen) an Stel-
len des Erbguts mit wichtigen regulatorischen Funk-
tionen auf, können sich deren ökologische Eigenschaf-
ten und/oder die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe 
der Pflanzen drastisch verändern, und beispielsweise 
auch deren Sicherheit für Mensch und Umwelt beein-
trächtigen. Dabei kommt es auch darauf an, ob meh-

rere Kopien eines Gens verändert wurden und welche 
Wechselwirkungen mit weiteren Genen bestehen.

Zudem kann die biologische Wirkung der gentech-
nischen Veränderungen stark vom genetischen Hin-
tergrund abhängen, in den diese eingefügt werden. 
So wurden bei der »neu domestizierten Tomate«6 per 
NGT mehrere Genvarianten in den ursprünglichen 
Wildformen von Tomaten so verändert, wie sie aus 
gezüchteten Tomaten bekannt sind. Im Ergebnis er-
hielt man aber Tomaten, die in ihren Inhaltsstoffen 
weder mit den Wildformen noch den gezüchteten 
Tomaten gleichgesetzt werden können.7 Nach der 
geplanten Verordnung könnten diese oder ähnliche 
Tomaten trotzdem in Kategorie 1 landen.

Doch die Kriterien der Kategorie 1 berücksichtigen 
nicht, welche Wirkungen und Risiken mit den jewei-
ligen genetischen Veränderungen verbunden sind. Es 
müssen lediglich formale Kriterien wie die Angabe 
der Anzahl beabsichtigter genetischer Veränderun-
gen erfüllt sein. Damit erfüllt die vorgeschlagene neue 
Regelung ihre selbst gesteckten Anforderungen nicht, 
nach denen diese Kriterien auf wissenschaftlichen 
 Erkenntnissen beruhen müssten. 

Gentechnik und Züchtung: Unterschiede ignoriert 

Zwar treten Mutationen im Genom von Pflanzen auch 
natürlicherweise oder nach Kontakten mit physika-
lischen und chemischen Mutagenen (»ungezielte Mu-
tagenese«) auf. Die meisten dieser Mutationen haben 
aber keine direkte Wirkung auf den Phänotyp der 
Pflanzen, und wenn sie die Eigenschaften der Pflan-
zen verändern, geht dies in der Regel nicht über die 
natürliche Bandbreite der Eigenschaften der jeweili-
gen Art hinaus. 

Anders als die konventionelle Züchtung (ein-
schließlich der Zufallsmutagenese) können NGTs die 
Beschränkungen der natürlichen Genomorganisa tion, 
wie sie von der Evolution hervorgebracht wurden, 
überschreiten. Dazu gehören Mechanismen zur Auf-
rechterhaltung und/oder Wiederherstellung von Gen-
funktionen wie Reparaturprozesse, Genkopien und 
die Kopplung von Genen. Insbesondere die »Gen-
schere« CRISPR/Cas macht das Erbgut, im Vergleich 
zur konventionellen Züchtung, in größerem Umfang 
für Veränderungen verfügbar.8 Ähnlich wie bei trans-
genen Pflanzen kann man von einer Überschreitung 
der Artgrenzen sprechen: Mithilfe der NGT können 
die Merkmale einer Art über das hinaus erweitert und 
verändert werden, was durch Züchtung und Evolution 
(innerhalb größerer Zeiträume) zu  erwarten wäre. 

Dazu kommen durch die Verfahren der Gentechnik 
bedingte unbeabsichtigte DNA-Veränderungen, die 
sich in ihrem Muster, dem Ort und den biologischen 
Wirkungen von denen der konventionellen Zucht 
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unterscheiden können. Ein Grund: In den meisten 
Fällen wird die DNA-Sequenz, die für die Produk-
tion der Genschere (CRISPR/Cas) in den Zellen not-
wendig ist, per Zufallsverfahren in das Erbgut der 
Pflanzen eingeführt. Dafür werden die Verfahren der 
»alten Gentechnik« eingesetzt. Diese führen häufig zu 
unbeabsichtigten Veränderungen des Erbguts und der 
mehrfachen Insertion von DNA-Fragmenten, die oft 
unentdeckt bleiben.9

Nachdem die Genschere in den Zellen synthetisiert 
wurde, soll sie in den eigentlichen Zielregionen aktiv 
werden. In der Folge werden dabei meist beide DNA-
Stränge durchtrennt. Dabei kann es zu weiteren un-
beabsichtigten genetischen Veränderungen kommen, 
wie der Verwechslung von Zielsequenzen.10 Ein ande-
res Beispiel ist die Auslösung von chaotischen Zustän-
den im Erbgut (Chromothripsis) durch die Doppel-
strangbrüche in den Zielregionen.11 Während es mit 
der Genschere möglich ist, bestimmte Stellen im Erb-
gut anzusteuern, ist es also nicht möglich, die Folgen 
dieses Eingriffs für das Erbgut, die Pflanzen und die 
Umwelt mit ausreichender Gewissheit vorherzusagen 
oder zu kontrollieren. 

Werden die NGT-Pflanzen nicht genau untersucht, 
können solche unbeabsichtigten genetischen Verän-
derungen in den Nachkommen überdauern und durch 
weitere Kreuzungen in den Populationen akkumulie-
ren. Die Langzeitfolgen für Mensch und Umwelt sind 
schwer einschätzbar. In jedem Fall ist also eine detail-
lierte Analyse und Risikobewertung notwendig, bevor 
die Sicherheit der Pflanzen beurteilt werden kann. 

Vorgesehen ist, dass NGT-Pflanzen (bzw. deren 
Ernte) in einzelnen Fällen, wenn sie z. B. Eigenschaf-
ten aufweisen, die bisher bei Lebensmitteln nicht be-
kannt sind, unter die Bestimmungen der EU-Verord-
nung für neuartige Lebensmittel (Novel Food Verord-
nung)12 fallen sollen. Allerdings ist unklar, was in den 
jeweiligen Fällen als »neue Eigenschaft« angesehen 
wird und was dann eine Überprüfung der betroffenen 
Pflanzen zur Folge hätte. Innerhalb der Novel-Food-
Verordnung ist eine Prüfung der unbeabsichtigten ge-
netischen Veränderungen nicht vorgesehen. Schließ-
lich müssten auch die Risiken für die Umwelt nicht 
untersucht werden und auch gesundheitliche Risiken 
bleiben außen vor, wenn die Pflanzen nicht für die Le-
bensmittelproduktion gedacht sind (siehe Agrosprit-
Leindotter).

Schnelle Entscheidungen mit langfristigen Folgen

Ist die Pflanze einmal im NGT-1-Register eingetra-
gen, könnte sie ohne Beschränkungen wie konven-
tionell gezüchtete Pflanzen angebaut und weiter ge-
kreuzt werden. Die Nachkommen der Pflanzen un-
terlägen dann keiner speziellen Überwachung oder 

Überprüfung mehr. Das würde auch dann noch gel-
ten, wenn die Nachkommen untereinander gekreuzt 
und dadurch mehr als 20 genetische Veränderungen 
im Erbgut der Pflanzen kombiniert würden. Damit 
wären die Kriterien der Kategorie 1 sehr einfach zu 
umgehen: Registriert werden könnten jeweils Pflan-
zen mit weniger als 20 Genveränderungen, während 
tatsächlich Pflanzen vermarktet werden, die wesent-
lich mehr Genveränderungen aufweisen, die also erst 
nachträglich durch weitere Kreuzungen kombiniert 
wurden. 

Das Regelwerk würde sich zudem nicht nur auf ein-
jährige Ackerpflanzen erstrecken, sondern auch auf 
Pflanzen, die in der Umwelt über mehrere Jahre über-
dauern, sich gegebenenfalls vermehren und unkon-
trolliert ausbreiten können. Noch gravierender: Auch 
wilde, nicht domestizierte Arten, die beispielsweise zu 
Bäumen, Wildkräutern, Gräsern, Moosen oder Algen 
gehören, könnten nach einer bloßen Registrierung 
in die Ökosysteme entlassen werden. Welche Folgen 
das hätte, müsste vorher nicht bewertet und hinterher 
nicht beobachtet werden. 

Auch in der Natur oder in der konventionellen 
Züchtung treten teils überraschende neue Eigenschaf-
ten auf. Innerhalb kürzerer Zeiträume sind derartige 
Ereignisse aber eher selten. Damit haben die Öko-
systeme die Chance für Anpassungen. Die NGT er-
möglicht es, dass innerhalb kurzer Zeiträume große 
Mengen von Organismen freigesetzt werden könnten, 
die nicht an ihre Umwelt angepasst sind und sehr un-
terschiedlichen Arten angehören. Ähnlich wie unter 
den sich dramatisch verändernden Bedingungen des 
Klima wandels, kann die Geschwindigkeit der Ent-
wicklung und Freisetzung neuer Gentechnikpflanzen 
dazu führen, dass die Anpassungsfähigkeit der Öko-
systeme überfordert wird.13

Kategorie 2: Eingeschränkte Risikoprüfung 

Kommt der Vorschlag der EU-Kommission durch, 
sollen in Zukunft nur noch NGT-Pflanzen, die Trans-
gene enthalten, nach den bisherigen Gentechnikgeset-
zen geprüft werden. Alle anderen NGT-Pflanzen, bei 
denen beispielsweise mehr als 20 Genorte verändert 
wurden, unterlägen einer neuen »Kategorie 2«. Ein 
Beispiel für eine Pflanze, die in diese Kategorie fallen 
könnte, ist Weizen mit reduziertem Glutengehalt. Um 
einen entsprechenden Effekt zu erreichen, müssen 
hier mehr als 20 Genorte verändert werden.14 Andere 
Pflanzen wären solche, bei denen per Cis-Gentechnik 
zusätzliche Genabschnitte ungezielt eingefügt werden. 

NGT-2-Pflanzen unterlägen der Kennzeichnungs-
pflicht. Allerdings können bei ihnen die bisherigen 
Anforderungen an Risikoprüfung und Nachweisver-
fahren im Vergleich zu den bisherigen Gentechnik-
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regeln deutlich abgeschwächt werden. So sieht der 
Vorschlag vor, dass die Anforderungen an die Prü-
fung der NGT-Pflanzen nach sog. »Risikoprofilen« 
abgestuft werden. Diese Risikoprofile würden sich 
aber an den beabsichtigten Eigenschaften der Pflan-
zen orientieren. Insgesamt läuft die geplante Regelung 
darauf hinaus, dass bei der Risikoprüfung in den meis-
ten Fällen nur die beabsichtigten Eigenschaften der 
NGT-Pflanzen (der Produkte) berücksichtigt werden. 
Dagegen müssen bisher auch die unbeabsichtigten ge-
netischen Veränderungen und damit einhergehende 
Risiken berücksichtigt werden, die durch die Verfah-
ren bedingt sind. 

Technikfolgen abschätzen … 

Mit ihrem Vorschlag kommt die Kommission den In-
teressen der Hersteller von NGT-Pflanzen entgegen, 
die das Saatgut möglichst rasch, d. h. innerhalb der 
Laufzeit der Patente (20 Jahre) vermarkten wollen. 
Die bisherigen Zulassungsprozesse können hier zu 
Verzögerungen führen. Nichtsdestotrotz ist aus wis-
senschaftlicher Perspektive eine detaillierte Analyse 

und Risikobewertung aller mittels NGT hergestellter 
Pflanzen notwendig, bevor ihre Sicherheit beurteilt 
werden kann. Diese wissenschaftliche Notwendig-
keit darf nicht wirtschaftlichen Interessen geopfert 
 werden.

Zudem besteht die Gefahr, dass die EU-Kommis sion 
das Konzept der Nachhaltigkeit als generelle Recht-
fertigung zur Einführung von NGT-Pflanzen miss-
brauchen könnte. Die Einführung von NGT-Pflanzen 
in die Landwirtschaft darf aber nicht als nachhaltig 
bezeichnet werden, wenn sie dazu führen kann, dass 
Ökosysteme kippen, sich in Lebensmitteln unbemerkt 
gesundheitliche Risiken anreichern, Züchtung durch 
Patente blockiert wird und Verbraucher:innen keine 
Wahlfreiheit mehr haben. 

Deswegen sollten begleitende Forschungsprogram-
me gestartet und Leitlinien für die Technikfolgen-
abschätzung festgelegt werden. Dazu gehört auch die 
Einbeziehung von besseren bzw. risikoärmeren Alter-
nativen. Geprüft werden müssen auch die Auswir-
kungen von Patenten auf Saatgut, die sich zum Teil 
auch auf die konventionelle Zucht erstrecken: In vie-
len dieser Patente werden genetische Ressourcen und 

Die wichtigsten geplanten gesetzlichen Änderungen im Überblick

 ■ Das Prinzip, dass alle gentechnisch veränderten Pflanzen 
eine Risikoprüfung durchlaufen müssen, würde aufgege-
ben, das Vorsorgeprinzip in zentralen Punkten erodiert.

 ■ Die meisten NGT-Pflanzen müssten nur registriert, 
aber nicht auf Risiken geprüft werden (Kategorie 1). 
Dabei würden auch NGT-Pflanzen, die im Hinblick auf 
ihre Eigenschaften (Genotyp, Phänotyp) von Pflanzen 
aus konventioneller Zucht deutlich verschieden sind, 
diesen gleichgestellt.

 ■ Für einige NGT-Pflanzen würde es auch in Zukunft eine 
Risikoprüfung geben (Kategorie 2).

 ■ Dabei können aber die Anforderungen an die Risikoprü-
fung stark abgesenkt werden: In der Regel müssten nur 
die beabsichtigen Eigenschaften der Pflanzen, nicht aber 
unbeabsichtigte genetische Veränderungen, die durch 
die Verfahren verursacht werden, berücksichtigt werden.

 ■ Nachfolgende Generationen (Kombinationskreuzungen) 
würden in den meisten Fällen nicht auf Risiken geprüft.

 ■ Auch wilde, nicht domestizierte Arten, die beispiels-
weise zu Bäumen, Wildkräutern, Gräsern, Moosen oder 
Algen gehören, könnten ohne eingehende Risiko-
prüfung in die Ökosysteme entlassen werden. Wie sie 
sich dort verhalten und welche Wechselwirkungen sie 
auslösen, würde in den meisten Fällen nicht überwacht.

 ■ Es gäbe keine Überwachung von kumulativen Prozessen 
und Interaktionen zwischen den Gentechnikorganismen 
in der Umwelt oder der Nahrungsmittelproduktion.

 ■ In den meisten Fällen gäbe es keine Beteiligung der 
Öffentlichkeit bei Entscheidungen über Zulassung oder 
Registrierung von NGT-Pflanzen, auch die Rechte der 
Mitgliedstaaten würden eingeschränkt.

 ■ In den meisten Fällen würde es keine ausreichenden 
Daten und keine Kennzeichnung mehr geben, um  
eine Rückverfolgbarkeit und Rückholbarkeit zu ermög-
lichen.

 ■ In den meisten Fällen soll es keine Kennzeichnung von 
Lebens- und Futtermitteln geben, die Wahlfreiheit der 
Verbraucher:innen würde erheblich eingeschränkt oder 
aufgehoben.

 ■ Erzeuger:innen von gentechnikfreien Lebensmitteln 
würden die Last der Trennung der Produktionsverfahren 
mehr oder weniger alleine tragen müssen.

 ■ Die Mitgliedstaaten könnten keine nationalen Anbau-
verbote mehr erlassen.

 ■ Die EU-Kommission erhielte neue Entscheidungskom-
petenzen im Hinblick auf künftige Veränderungen der 
Gentechnikgesetzgebung.

 ■ Daten, die für die Risikoprüfung relevant sind, könnten 
geheim gehalten werden.

 ■ Zudem erfolgt nach wie vor keine ausreichende Tech-
nikfolgenabschätzung, um die Folgen des Einsatzes von 
Pflanzen aus NGT auf die Nachhaltigkeit der Landwirt-
schafts- und Lebensmittelsysteme und in Bezug auf 
ökosystemare Risiken abschätzen zu können.
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Genvarianten beansprucht, die auch für die konven-
tionelle Zucht benötigt werden. Diese Patente können 
den Zugang zur biologischen Vielfalt so blockieren, 
dass traditionelle Zucht in Zukunft mehr oder weniger 
unmöglich wird.15 

… und Vorsorgeprinzip stärken! 

Aus der Perspektive des Vorsorgeprinzips müssen 
alle NGT-Pflanzen einer genauen Risikoprüfung un-
terworfen werden, um festzustellen, ob sie genetische 
Veränderungen (Genotypen) oder neue biologische 
Eigenschaften (Phänotypen) aufweisen und welche 
Risiken gegebenenfalls damit verbunden sind. Doch 
nach den Vorgaben der geplanten Verordnung wür-
den diese Unterschiede und deren Risiken nicht un-
tersucht und blieben deswegen unbemerkt. Zudem: 
Sind die Pflanzen, einmal in die Umwelt entlassen, 
unterliegen sie keiner speziellen Überwachung mehr 
und es gäbe in vielen Fällen auch keine Möglich-
keiten, sie aufzuspüren und wieder aus der Umwelt 
zu entfernen. 

Deswegen muss die neue Kategorie 1 aus dem Re-
gelwerk gestrichen werden und die Anforderungen 
an die Risikoabschätzung für Pflanzen der Katego-
rie 2 müssen deutlich angehoben werden. Der Rechts-
rahmen muss dazu dienen, unbeabsichtigte und be-
absichtigte genetische Veränderungen sowie deren 
erwartete und unerwartete, direkte und indirekte, 
unmittelbare, verzögerte und akkumulierte Risiken 
für Mensch, Umwelt und Natur zu entdecken und zu 
bewerten, bevor sie in die Umwelt freigesetzt werden. 

NGT-Pflanzen, die das Potenzial haben, in der Um-
welt über mehrere Jahre zu überdauern, sich fortzu-
pflanzen oder auszubreiten, müssen dabei besonders 
genau geprüft werden und dürfen im Zweifel nicht 

freigesetzt werden. Generell sollte die Einbringung 
von gentechnisch veränderten Organismen in die 
Umwelt möglichst begrenzt werden. Wie es auch sonst 
in sensiblen Bereichen des Naturschutzes die Regel ist, 
müssen Eingriffe in die Umwelt so weit wie möglich 
vermieden werden.
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